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Die Stadtverwaltung Worms erlässt gemäß der §§ 1, 2, 3 und 9 des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes (POG) vom 10.11.1993, (GVBI. S. 595), i. V. m. den §§ 35 Satz 2, 42, 43 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23.01.2003 (BGBI. I, S. 102) und § 31 Abs. 1 Landes-
brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), in der jeweils geltenden Fassung, folgende  

 

2. Änderungsverfügung zur Allgemeinverfügung vom 25.07.2022 
 

1. Die Allgemeinverfügung vom 25.07.2022 gilt zunächst weiter bis zum 21.09.2022, wenn sie 
nicht aufgehoben oder verlängert wird. 
 

2. Die Änderungsverfügung zur Allgemeinverfügung gilt nach dem Tage ihrer Veröffentlichung 
als bekannt gegeben (§ 1 Abs.1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (GVBl. 1976, 308) i. 
V. m. § 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG) und tritt in Kraft. 

 

 
Begründung: 

Der geringe Regen der letzten Tage hat nicht zu einer spürbaren Beruhigung der Situation geführt. 
Aufgrund der weiterhin anhaltenden Trockenheit und der daraus resultierenden sehr hohen Brand-
gefahr wird die Allgemeinverfügung verlängert. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Stadtverwaltung erhoben werden. 
 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift: 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lautet: 
Stadtverwaltung Worms, Adenauerring 1, 67547 Worms. 
 
2. Auf elektronischem Weg: 
Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur erhoben 
werden. Die E-Mail-Adresse lautet: stv-worms@poststelle.rlp.de. 
 
 
 
 
Stadtverwaltung Worms 
Worms, 7. September 2022 
Adolf Kessel 
Oberbürgermeister 
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